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Kurzfassung
Die vorliegende Konzeption zum sozialräumlichen Aspekt der Inklusion in den 
Hagener Kindertageseinrichtungen ist das Ergebnis eines zweijährigen Prozesses 
mit den Trägern / Fachberater_innen und allen Hagener Kindertageseinrichtungen. 
Die Konzeption gibt Aufschluss über die Haltung der Hagener Träger zur Inklusion in 
den Kindertageseinrichtungen und zeigt in der Anlage (Teil 2) eine überaus 
beeindruckende Standortbestimmung der sozialräumlichen Situation der 
Kindertageseinrichtungen und dem bereits bestehenden Fachwissen der 
Mitarbeiter_innen. 
Um die von allen am Prozess Beteiligten angestrebte Qualität inklusiver Bildung und 
Betreuung gewährleisten zu können, bedarf es einer verstärkten Unterstützung durch 
die Politik. 

Begründung
Die Rahmenkonzeption zur Inklusion in den Hagener Kindertageseinrichtungen ist im 
November 2013 vom Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis genommen worden. 

In den Folgejahren wurden die dort genannten Bausteine soweit möglich umgesetzt.

 Der Fachdienst / Clearingstelle „Inklusion“ wurde 2017 beim Fachbereich 
Jugend und Soziales eingerichtet. Bei Kindern, deren besonderer 
Förderbedarf vorher bekannt ist, besteht für Eltern zur Unterstützung bei der 
Wahl der Kindertageseinrichtung vor dem Hintergrund der Sicherstellung einer 
optimalen Versorgung bereits im Anmeldeverfahren die Möglichkeit sich 
beraten zu lassen. Darüber hinaus berät der Fachdienst „Inklusion“ die 
Kindertageseinrichtungen bei unklaren Einschätzungen, ob Behinderungs-
bilder vorliegen. 

 Die schrittweise Verlagerung der heilpädagogischen Gruppen auf 
verschiedene Standorte im Stadtgebiet, gestaltete sich in erster Linie aus 
stadtplanerischen und bautechnischen Gründen sehr schwierig und konnte 
erst zum Kindergartenjahr 2018/2019 abschließend vollzogen werden. Die 
neuen Standorte der heilpädagogischen Gruppen befinden sich nunmehr in 
der Kita Oase Loxbaum der ev. Jugendhilfe Iserlohn Hagen, der städtischen 
Kita „Am Bügel“ und der neuen Kita St. Paula der Caritas im Volmepark. 

 Die Umstrukturierung der Frühförderung in Hagen mit dem Inhalt der  
Implementierung der Frühfördermaßnahmen in die Kindertageseinrichtungen 
ist vor dem Hintergrund des Zuständigkeitswechsels im BTHG 
(Bundesteilhabegesetz) bezüglich der Machbarkeit einer sozialräumlichen 
Umsetzung zunächst neu zu überprüfen. 

2017 wurde im Auftrag der AG 3 „Kindertagesbetreuung“ nach § 78 SGB VIII ein 
Arbeitskreis der Träger / Fachberater_innen mit dem Auftrag gegründet, die Position 
der Hagener Träger zum sozialräumlichen Aspekt der Inklusion in den 
Kindertageseinrichtungen in Form einer trägerübergreifenden Konzeption zu 
entwickeln und darzustellen. 
Parallel zu den Diskussionen im Arbeitskreis fand ein umfassender 
Beteiligungsprozess in Form einer Umfrage und insgesamt 10 Workshop-Einheiten in 



Drucksachennummer:
0347/2019

Seite 3 Datum:
03.04.2019

den Jahren 2017 und 2018 unter Mitwirkung aller 108 Hagener Kindertages-
einrichtungen statt. 

Die nun vorliegende Konzeption zum sozialräumlichen Aspekt ist das Ergebnis 
dieses zweijährigen Prozesses und gibt Aufschluss über die Haltung der Hagener 
Träger zur Inklusion in den Kindertageseinrichtungen und zeigt in der Anlage (Teil 2) 
eine überaus beeindruckende Standortbestimmung der sozialräumlichen Situation 
der Kindertageseinrichtungen und dem bereits bestehenden Fachwissen der 
Mitarbeiter_innen. 

Auf Wunsch der Kindertageseinrichtungen haben alle Träger mit ihrer Unterschrift 
bestätigt, die in der Konzeption dargestellte perspektivische Entwicklung mitzutragen 
und umzusetzen. 

Die im Vorwort der Anlage angestrebte Qualität inklusiver Bildung und Betreuung ist 
in Bezug auf die personellen und Raumressourcen aktuell noch nicht erfüllt, aber 
nunmehr als Zielsetzung für Hagen vereinbart. Daher ist das vorliegende Ergebnis 
ein Meilenstein, nicht aber das Ende des Prozesses, für den noch viele Jahre 
intensiver Entwicklung benötigt werden. 

In § 8 KiBiz hat der Gesetzgeber verankert, dass alle Kinder gemeinsam betreut 
werden - alle Kitas sollen inklusiv betreuen.
Die dazu erforderlichen grundlegenden Rahmenbedingen wie die Fachkräfte- Kind- 
Relation, Gruppengrößen, das Verfahren zur Anerkennung oder die Freistellung der 
Leitung können jedoch nicht auf örtlicher Ebene weder von der Kommune noch von 
den Trägern der Kindertageseinrichtungen geschaffen werden. 

Hier ist der Wunsch aller am Prozess Beteiligten, dass neben des Erfordernisses des 
weiteren Ausbaus an Betreuungsplätzen der politische Fokus zukünftig mehr auf die 
Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für die inklusive Betreuung in den 
Kindertageseinrichtungen gerichtet wird. 
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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X sind betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben)

Kurzerläuterung:
Die Vorlage beschreibt u.a. die erforderlichen Rahmenbedingungen für mehr Qualität 
in der inklusiven Betreuung. 

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.
Margarita Kaufmann
Beigeordnete
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Unsere Gruppenräume im Kindergarten benötigen 
ganz dringend einen neuen, frischen Anstrich!
Malermeister Boelke aus Dahl hat sich netterweise 
bereit erklärt, kostenlos (!!!) unsere Gruppenräume 
zu streichen. Die Kosten für die Farbe wird vom 
Förderverein des Kindergartens übernommen.

Idealerweise werden die Räume in den ersten 2 
Wochen der Kindergartenferien gestrichen. Um 
alles reibungslos über die Bühne zu bekommen, 
bedarf es starker Helfer, die die Gruppenmöbel 
verrücken und hinterher auch wieder aufbauen. 
Der Abbau wird am Donnerstag, 7. Juli 2016 sein 
und der Aufbau am Donnerstag, 28. Juli und 
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Freitag, 29. Juli 2016 stattfinden.  Dazu hängt an 
der Eingangstür eine Liste aus.

Leider konnten wir das nicht langfristiger planen, 
deshalb wird es am Freitag, 8. Juli 2016 und am 
Montag, 1. August 2016 nur eine Kindernotgruppe 
für absolute Notfälle geben. Die Kinder werden 
im Gemeindehaus abgegeben und dort betreut, 
damit der Ab- und Aufbau möglichst schnell 
passieren kann.

Wir bitten um Euer Verständnis!! 
Bei Fragen sprecht uns bitte an!

Euer Elternrat
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Vorwort  

 

In der Rahmenkonzeption „Inklusion in den Hagener Kindertageseinrichtungen“ zur 
Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit einer Behinde-
rung vom September 2013 wurde das nachfolgende Leitziel entwickelt: 
 

Die Versorgungsstrukturen in den Hagener Kindertageseinrichtungen sind für 
alle Kinder konsequent sozialräumlich und lebensweltorientiert ausgerichtet. 

 
Die Rahmenkonzeption wurde im November 2013 vom Jugendhilfeausschuss zur 
Kenntnis genommen. Der Jugendhilfeausschuss beauftragte die Verwaltung in Zu-
sammenarbeit mit der AG 3 nach § 78 SGB VIII, Detailkonzepte zu den in der Rah-
menkonzeption genannten Bausteinen zu entwickeln und dem Jugendhilfeausschuss 
zur Beratung vorzulegen.  

Der erste Baustein, die schrittweise Verlagerung der heilpädagogischen Gruppen auf 
verschiedene Standorte im Stadtgebiet, gestaltete sich in erster Linie aus stadtplane-
rischen und bautechnischen Gründen sehr schwierig und wird zum Kindergartenjahr 
2018/2019 endgültig vollzogen sein.  

Der zweite zentrale Baustein des Inklusionskonzeptes ist die Umstrukturierung der 
Frühförderung in Hagen.  
Zur Implementierung der Frühfördermaßnahmen in die Kindertageseinrichtungen ist 
perspektivisch vorgesehen, eine Frühförderstelle nicht mehr ausschließlich als stati-
onäre Einrichtung zu führen, sondern im Rahmen eines sozialräumlichen Konzeptes. 
Dementsprechend sollen die Frühfördermaßnahmen, nach Abschluss der vorge-
schriebenen Diagnostik und Bedarfsfeststellung, künftig in erster Linie vor Ort in den 
Kindertageseinrichtungen stattfinden. Nach Einführung des Zuständigkeitswechsels 
im BTHG (Bundesteilhabegesetz) ist die Machbarkeit einer sozialräumlichen Umset-
zung neu zu überprüfen.  
Ebenso sind die dazugehörigen therapeutischen Maßnahmen wie Motopädie, Logo-
pädie, Physio- und Ergotherapie sozialräumlich zu verorten. Für Kinder, für die auf-
grund individueller Bedürfnisse eine Betreuung außerhalb der eigenen Wohnung  
oder auch der besuchten Kita sinnvoll und angemessen ist, werden weiterhin ambu-
lante Frühförderplätze vorgehalten. 

Der dritte Baustein des Inklusionskonzeptes ist die Einrichtung eines Fachdienstes/ 
Clearingstelle.  
Diese Stelle steht seit 2017 beim Fachbereich Jugend und Soziales zur Verfügung. 
Bei Kindern, deren besonderer Förderbedarf vorher bekannt ist, ist zur Unterstützung 
bei der Wahl der Kindertageseinrichtung vor dem Hintergrund der Sicherstellung ei-
ner optimalen Versorgung bereits im Anmeldeverfahren eine Elternberatung vorge-
sehen.  
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Die Elternberatung wird durch den Fachdienst Inklusion im Fachbereich Jugend und 
Soziales durchgeführt.  
 
 
Für Behinderungsbilder, die sich erst nach Aufnahme in einer Kindertageseinrichtung 
darstellen, übernimmt der Fachdienst nachfolgende Aufgaben: 
- Beratung der Kindertageseinrichtungen bei der Ersteinschätzung eines möglichen   
  besonderen Förderbedarfs 
- Durchführung von teilnehmenden Beobachtungen  
- Elternberatung/ Elterngespräche 
- Unterstützung und Begleitung  im Anerkennungsverfahren 
 
 
2017 bildete sich im Auftrag der AG 3 „Kindertagesbetreuung“ nach § 78 SGB VIII 
ein Arbeitskreis der Träger/ Fachberater_innen mit dem Auftrag, die Position der Ha-
gener Träger zum sozialräumlichen Aspekt der Inklusion in den Kindertageseinrich-
tungen in Form einer trägerübergreifenden Konzeption zu entwickeln und darzustel-
len.  
Parallel dazu fand ein umfassender Beteiligungsprozess (Umfrage und mehrere 
Workshops) mit allen Hagener Kindertageseinrichtungen statt.  
Der Auftrag an die Kindertageseinrichtungen lautete, darzulegen  

• was benötigen wir für eine inklusive Ausrichtung 
• was haben wir bereits 
• wie stellt sich unserer Sozialraum dar. 

 
 
Die nun vorliegende Konzeption gibt Aufschluss über die Haltung der Hagener Trä-
ger zur Inklusion in den Kindertageseinrichtungen und zeigt eine Standortbestim-
mung der sozialräumlichen Situation der Kindertageseinrichtungen (Teil 2).  
Zudem ist die Konzeption Grundlage für eine regelmäßige Evaluation zur Inklusion in 
den Hagener Kindertageseinrichtungen.  

  

2 
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1. Leitgedanken 

 

Die Träger der Hagener Kindertageseinrichtungen verständigen sich auf den ge-
meinsamen Leitgedanken „Inklusion in den Hagener Kindertageseinrichtungen“, der 
sich in den einzelnen Leitbildern der Träger wiederspiegelt. 

Sie übernehmen Verantwortung für die Aufnahme aller Kinder. 

Hierbei gehen sie davon aus, dass alle Kinder dieser Stadt verschieden sind: 

Sie haben Interessen und Begabungen, Träume und Wünsche, sie unterscheiden 
sich im Aussehen, durch ihr Geschlecht, sie sprechen verschiedene Sprachen und 
wachsen in unterschiedlichen kulturellen und religiösen Bezügen auf, sie leben in 
großen oder kleinen Familien, manche leben in Armut oder Reichtum, es gibt Kinder 
mit und ohne Behinderung.  

Ihre Gemeinsamkeit ist, dass sie sich voneinander unterscheiden und somit einzigar-
tig sind. 

Das Ziel ist, ihre Individualität zu achten und innerhalb der einzelnen Angebote eine 
Antwort zu finden.  

Die Träger der Hagener Kindertageseinrichtungen gehen übereinstimmend davon 
aus, dass Kinder sich nur im gemeinschaftlichen Miteinander gut entwickeln können 
und wesentliche Grundwerte des gesellschaftlichen Zusammenlebens erfahren:  
Achtung, Respekt und Toleranz untereinander sowie das Erlernen demokratischer 
Werte. 

Selbständigkeit und Selbstbestimmung sind wichtige Faktoren für die Verwirklichung 
eines gelingenden Lebens. Hierzu wird in den Kindertageseinrichtungen der Grund-
stein gelegt. 

 
Inklusion trifft keine Unterscheidungen, sie geht von der Individualität eines jeden 
Kindes aus mit dem Ziel, Angebote zu schaffen, die allen Kindern gerecht werden 
und die deren individuelle Interessen und Fähigkeiten mit einbeziehen und wert-
schätzen. 

Die Träger verstehen Inklusion als eine zentrale Aufgabe in allen Kindertageseinrich-
tungen. Das pädagogische Angebot ist entsprechend den vielfältigen Bildungs- und 
Unterstützungsbedarfen aller Kinder wohnortnah ausdifferenziert.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertageseinrichtungen sind bereit, sich 
mit eigenen Barrieren auseinanderzusetzen und richten ihre pädagogische Praxis 
immer wieder an den Erfordernissen einer inklusiven Bildung aller Kinder aus. Die 
Kindertageseinrichtungen sehen die Eltern als Experten ihrer Kinder an und unter-
stützen und beraten sie in ihrer Erziehungskompetenz.  
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Die Träger der Kindertageseinrichtungen fördern die Kompetenzen ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter durch regelmäßige Qualifikationen, Fortbildungen und arbeits-
organisatorische Standards. Dazu zählen unter anderem die Kooperation mit ande-
ren Kindertageseinrichtungen, mit anderen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, 
der Behindertenhilfe als auch die Gestaltung zum Übergang in die Schule.  

Die Träger verstehen Inklusion als einen Prozess, der nicht abgeschlossen werden 
kann und der es zulässt, “gemeinsam verschieden zu sein“. 

Erfolgreiche Inklusion mit einer selbstbestimmten, gleichberechtigten und wertschät-
zenden Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigt eine fortlaufende Weiterent-
wicklung als auch eine fachübergreifende Zusammenarbeit.  

Jeder Schritt und sei er noch so klein ist wichtig, um alle Formen der Ausgrenzung zu 
reduzieren. 
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2. Beschreibung der Hagener Sozialräume  

In der Rahmenkonzeption „Inklusion in den Hagener Kindertageseinrichtungen“ zur 
Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit einer Behinde-
rung vom September 2013 wurde als Grundvoraussetzung für ein stadtweites Inklu-
sionskonzept der wohnortnahe Zugang zu integrativen Kindertageseinrichtungen und 
Schulen benannt.  

Durch den wohnortnahen Zugang wird es den Kindern ermöglicht, „… in ihrem direk-
ten sozialen Umfeld Kontakte zu knüpfen und gemeinsam mit anderen Kindern die 
nächste Stufe der Entwicklung zu erreichen. Für die Eltern bedeutet eine wohnortna-
he Betreuung, ihr Kind, wie bei anderen Familien auch, selbst in die Kita bringen zu 
können:  
- regelmäßigere Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Eltern 
- leichtere Teilhabe an Elternaktivitäten und das  
- Erleben des eigenen Kindes in der Bildungseinrichtung in der Gemeinschaft 
mit anderen Kindern. …“ (Rahmenkonzeption zur Inklusion, Seite 12) 

Vor diesem Hintergrund kommt dem Sozialraumbezug bei der integrativen Erziehung 
eine besondere Bedeutung zu.  

Was ist ein Sozialraum?  

Kinder und Jugendliche weisen eine hohe strukturelle Raumbindung auf, die mit zu-
nehmendem Alter sukzessive durch steigende Mobilität abnimmt. Die Aktionsräume 
von Kindern sind sehr kleinräumig; in der weiteren Entwicklung erfolgt eine Auswei-
tung auf angrenzende Stadtteile, das städtische Zentrum und Nachbarorte. Doch zu-
nächst sind Kinder und Jugendliche auf die wohnortbezogene soziale Infrastruktur 
angewiesen - Spiel– und Sportplätze, Kindergärten, Grund– und weiterführende 
Schulen, Jugendeinrichtungen und andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Da-
bei dürfen die Kinder und Jugendlichen jedoch nicht isoliert betrachtet werden. Sie 
sind eingebunden in ihre Familien, Freundeskreise, Klassenverbände u.a.  

Der Sozialraum soll die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen widerspiegeln. 
Während Kinder unter 10 Jahren vor allem im engen Wohnnahbereich verkehren 
(Nachbarschaft, Spielplatz, Kindergarten) und sich dabei überwiegend mit einem 
Wohnumfeld von ca. 300 Metern Durchmesser identifizieren, treten im Jugendalter 
vermehrt Einrichtungen und Institutionen außerhalb des engen Wohnumfeldes in den 
Handlungsrahmen von Jugendlichen (Sekundarschule, Vereine, Freizeitstätten, be-
rufliche Ausbildungsstätten, usw.) ein. Bei jungen Erwachsenen gewinnen immer 
mehr Betätigungen außerhalb der Stadtteile und auch in anderen Städten an Bedeu-
tung. Bei alleinerziehenden Elternteilen ist wiederum insbesondere bei fehlender Er-
werbstätigkeit von einer hohen ortbezogenen Orientierung auszugehen.  

Daraus folgt, dass für die verschiedenen Handlungsfelder der Sozial– und Jugendhil-
fe aufgrund der unterschiedlichen (Alters)- gruppen spezifischen Ortsbindung auch 
unterschiedliche sozialräumliche Bezüge berücksichtigt werden müssen.   
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Der erste Schritt zu einer Sozialraumbildung ist daher die Festlegung des Gebietsbe-
zuges. 

Kleinräumige Beschreibungen gab es in der Vergangenheit nur in einzelnen Fach-
planungen wie z.B. der Spielplatzplanung. Die Kindergartenbedarfsplanung erfolgte 
früher auf den vom Land festgelegten Schulbezirken; die Berichte zur offenen Kin-
der- und Jugendarbeit in Hagen beschrieben die Sozialstruktur in den Einzugsberei-
chen der Jugendeinrichtungen. Diese erstmalig sehr detaillierten Analysen zu den 
Einzugsbereichen führten jedoch bei vielen Lesern zu Missverständnissen. Bei der 
Beschreibung der Sozialstruktur im Einzugsbereich des Kinder– und Jugendparks 
Haspe projizierten viele Leser die gewonnenen Erkenntnisse auf den gesamten 
Stadtteil Haspe. Die Sozialstruktur des Stadtteils Haspe insgesamt ist jedoch eine 
andere als im Zentrum von Haspe; die einzelnen Sozialräume des Stadtbezirks Has-
pe weisen sehr unterschiedliche Strukturen auf. Aufgrund der Häufung dieser Art von 
Missverständnissen entstand das Vorhaben der Entwicklung einer kleinräumigen 
Darstellung der Sozialstruktur für das gesamte Stadtgebiet.  

2008 wurden anhand der gewachsenen Strukturen – natürliche und historische 
Grenzen - des Gemeinwesensbezuges, der Nutzernähe zur sozialen Infrastruktur 
und an den sozialen Diensten orientiert, im Fachbereich Jugend und Soziales mit 
allen Abteilungen gemeinsam, Sozialräume für alle Handlungsfelder gleichermaßen 
verbindlich erarbeitet. 

Um regelmäßig verlässliche Daten als Grundlage für eine sinnvolle Fortschreibung 
zu erhalten, wurde als Basis für die Sozialräume ein Zuschnitt auf Ebene der Hage-
ner Großblöcke gewählt.  

 

Das topografische Raumgliederungssystem der amtlichen Statistik aggregiert sich in 
7 Stufen: 
 

- Gebäude ca. 27.000 (Straßennamen und Hausnummern) 
- Blockseiten ca. 6.300 ( Straßennamen und Hausnummernbereichen) 
- Blöcke ca. 2.500 (mehrere Blockseiten mit Bebauung ohne weitere Untergliede-

rung durch Straßen)  
- Großblöcke 285 ( Zusammenfassung aneinander angrenzender Blöcke) 
- Wohnbezirke 39 ( Zusammenfassung mehrerer aneinander angrenzender  
     Großblöcke – mit Stadtteilorientierung) 
- Statistische Bezirke 13 (Zusammenfassung mehrerer Wohnbezirke – Aufsplitte-

rung der Stadtbezirke) 
- Stadtbezirke 5 (entsprechen den politischen Bezirken) 

 

Die Verbindung der o.g. Kriterien mit den Strukturen der Großblöcke führte im Er-
gebnis zur Definition von 23 Sozialräumen für das gesamte Stadtgebiet von Hagen.  
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Stadtbezirke  
Sozial- 
raum 
Nr. 

Sozialraumbezeichnung 

Mitte 

711 Kuhlerkampviertel 

712 Wehringhausen-Ost/West/Villa Post 

713 Altenhagen/ Eckesey-Süd 

714 Emst/ Boloh 

715 Fleyerviertel/Fachhochschule 

716 Zentrum/ Remberg 

Nord 

721 Vorhalle-Nord/Süd 

722 Eckesey-Nord 

723 Boelerheide 

724 Boele/ Kabel/ Bathey 

725 Helfe/ Fley 

726 Garenfeld 

Hohenlim-
burg 

731 Halden/ Herbeck 

732 Berchum 

733 Henkhausen/ Reh 

734 Elsey 

735 Hohenlimburg-Süd 

Eilpe/Dahl 
741 Eilpe/ Delstern/ Selbecke 

742 Dahl/ Priorei/ Rummenohl 

Haspe 

751 Westerbauer/Hasper-Bachtal 

752 Spielbrink/ Geweke/ Tücking 

753 Haspe-Zentrum 

754 Hestert/ Kückelhausen-Süd 

  23 SR Hagen gesamt 

 

Seit 2009 werden alle für die Sozial- und Jugendhilfeplanung maßgebenden Sozial-
raumdaten des Ressorts für Statistik und Stadtforschung wie auch die fachbereichs-
internen Daten auf Grundlage der 23 Sozialräume ermittelt und jährlich fortgeschrie-
ben. Entsprechend sind seitdem auch sukzessive die Fachplanungen wie die Kin-
dergartenbedarfsplanung, die Planungen zur Offenen Ganztagsschule, der Kinder- 
und Jugendförderplan u.a., aber auch die Pflegebedarfsplanung vor dem Hintergrund 
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der Vergleichbarkeit und zur Beschreibung städtischer Teilgebiete für die Weiterent-
wicklung sozialräumlicher Arbeitsansätze auf die 23 Sozialräume umgestellt worden. 

 

Grafische Darstellung der Hagener Sozialräume 
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3. Gesetzlicher Auftrag zur Betreuung 
 
Das Hagener Inklusionskonzept für Kindertageseinrichtungen basiert auf fachlichen 
Überlegungen der beteiligten Hagener Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe.  

Diese wiederum basieren aber auf grundsätzlichen gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und sich daran anschließenden Richtlinien, die für die Betreuung von Kindern 
maßgebend sind. Hieraus ergeben sich zum Teil auch die konzeptionellen, personel-
len und sachlichen Voraussetzungen für eine inklusive Betreuung von Kindern mit 
und ohne Behinderung. 

Relevante Gesetze und Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung sind: 

- UN-BRK 
- UN-Kinderrechtskonvention 
- SGB III, VIII, IX, XII 
- KiBiz, LWL-Richtlinien über die Förderung von Kindern mit Behinderung in 

Kindertageseinrichtungen 
- BTHG 

Darüber hinaus gelten alle Gesetze und Regelungen, die für den Betrieb einer Kin-
dertageseinrichtung grundsätzlich gelten. Hierzu zählen auch die mit allen Trägern 
abgestimmten Verfahrensstandards zur Umsetzung des § 8a SGB VIII. 

Das vorliegende Konzept setzt die jeweils aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen um, indem es die internationalen, nationalen und landesspezifischen Regelun-
gen beachtet. Diese beziehen sich dann auf die Ziele von Angeboten der Kinderbe-
treuung bzw. Frühen Bildung und Rechtsansprüche auf Betreuung sowie auf Fragen 
der Förderung von Kindern mit Behinderung. 

Bereits die UN-Kinderrechtskonvention beschreibt in Artikel 8 Absatz 32 die Ver-
pflichtung der Staaten, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, 
dass Kinder berufstätiger Eltern die für sie in Betracht kommenden Betreuungsange-
bote und Einrichtungen nutzen können. In Artikel 23 wird dann die Förderung von 
Kindern mit Behinderung hervorgehoben. 

Artikel 23 — Förderung behinderter Kinder 

Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind 

ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die 

Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme 

am Leben der Gemeinschaft erleichtern. 

Auf der internationalen Ebene ist dann vor allem die UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) und deren Ratifizierung im Jahr 2009 in Deutschland ein 
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wesentlicher Ausgangspunkt hin zu einem neuen Verständnis der Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen. Es wird hier klargestellt, dass Menschen mit Behinderung 
(und entsprechend auch Kinder mit Behinderung) ein uneingeschränktes und selbst-
verständliches Recht auf Teilhabe haben. Artikel 7 bezieht sich dann direkt auf Kin-
der mit Behinderung. 

Artikel 7 

Kinder mit Behinderungen 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 

dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschen-

rechte und Grundfreiheiten genießen können. (UN-BRK) 

Die UN-BRK macht insgesamt deutlich, dass alles, was für Menschen ohne Behinde-
rung zugänglich ist, auch uneingeschränkt für Menschen mit einer Behinderung zu-
gänglich gemacht werden soll. Sie macht deutlich, dass Menschen mit Behinderung 
nicht ausgeschlossen und isoliert betreut, begleitet und unterstützt werden sollen, 
sondern dass sie aktiv eingebunden werden sollen und gleichberechtigt teilhaben 
sollen an allen gesellschaftlichen Prozessen. 

Dies bedeutet auch für den Bereich der Kindertagesbetreuung, dass Kinder mit und 
ohne Behinderung gemeinsam Förderung und Betreuung erfahren sollen. Zeitgleich 
gibt es in Deutschland einen Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem 2. Lebensjahr, 
der natürlich auch für Kinder mit einer Behinderung gilt.  

In unserer Bundes- und Landesgesetzgebung finden sich ebenfalls Regelungen, die 
den Gedanken einer inklusiven Förderung und Betreuung zum Ausdruck bringen. So 
wird im SGB VIII und im KiBiz die gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne 
Behinderung ausdrücklich benannt.  

§ 22a SGB VIII 

(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in 

Gruppen gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der öf-

fentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, konzeptionel-

len Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots zusammenarbeiten. 

§ 8 KiBiz 

Gemeinsame Förderung aller Kinder 

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, sollen 

gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden. Die besonderen Be-
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dürfnisse von Kindern mit Behinderungen und von Kindern, die von einer Behinde-

rung bedroht sind, sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen. 

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde ein Paradigmenwechsel auf den Weg ge-
bracht, der allen Menschen mit Behinderung das Recht auf gleichberechtigte Teilha-
be sichern soll. Noch stehen zwar bestimmte Ausführungsgesetze aus, die Konkreti-
sierungen vornehmen. Die Auswirkungen des neuen Gesetzes werden sich daher 
erst in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Die Auswirkungen auf die Berei-
che der Kindertagesbetreuung und der Frühförderung  gilt es zu beachten und das 
vorliegende Inklusionskonzept entsprechend fortzuschreiben 

 
 

4. Vernetzungsdiagramm 

 
Im Kindergartenjahr 2018/2019 werden in Hagen insgesamt 104 Kindertageseinrich-
tungen in unterschiedlicher Trägerschaft für die Betreuung von Kindern im Alter von 
0,4 Monaten bis sechs Jahren zur Verfügung stehen. Dabei gestaltet sich die Träger-
landschaft wie folgt: 

Träger Anzahl der 
Einrichtungen 

Freie Träger 

AWO 8 

Kita Hegemann gGmbH 6 

Johanniter  3 

Elterninitiativen 17 

Konfessionelle  
Einrichtungen 

Caritas 3 

Kath. Kirche 18 

Ev. Jugendhilfe  4 

Ev. Kirche 20 

Stadt Hagen 25 

Gesamt 104 

 

Ein weiterer Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen ist in Planung.  

Die Kindertageseinrichtungen, egal welchem Träger sie angehören, sind auch jetzt 
schon in ihren Sozialräumen gut vernetzt. Eine Vernetzung unter der Überschrift „In-
klusion“ stellt jedoch noch eine besondere Herausforderung dar. Ziel ist es, auch für 
beeinträchtigte Kinder einen wohnortnahen Zugang zu einem Betreuungsplatz zu 
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schaffen, der ihnen die gleichen Bildungschancen eröffnet und die dazu notwendigen 
Förderstrukturen vorhält.  

In der Rahmenkonzeption aus dem Jahr 2013 ist formuliert, dass alle Kindertagesein-
richtungen in den Stadtbezirken miteinander so vernetzt sind, dass die speziellen 
Kompetenzen der einzelnen Kindertageseinrichtungen für alle nutzbar sind. „…Das 
heißt, dass die Professionen vor Ort in den Inklusionszentren ihre Maßnahmen an-
bieten und im Bedarfsfall auch von den anderen Kindertageseinrichtungen eingesetzt 
werden können.“… 

Im Laufe des weiteren Prozesses wurde vereinbart, dass es zukünftig ein Kompe-
tenzzentrum Inklusion in jedem Stadtbezirk geben soll; in den größeren Sozialräu-
men darüber hinaus auch ein Kompetenzzentrum Inklusion für den Sozialraum.  

Die für die Hagener Stadtbe-
zirke benannten Kompetenz-
zentren Inklusion sind in der 
Regel barrierefrei, verfügen 
über ausreichende Raumka-
pazitäten und ein multiprofes-
sionelles Betreuungsteam. 

 

 

Die Entscheidung, welche 
Kindertageseinrichtungen  
diese Aufgabe übernehmen 
werden, wurde vom Arbeits-
kreis der Träger/ Fachbera-
ter_innen getroffen.  

 

Stadtbezirk Einrichtung Träger 

Haspe Am Gosekolk Stadt Hagen 

Mitte 
Oase Loxbaum Ev. Jugendhilfe 

Volmepark Caritas 

Hagen-Nord Am Bügel Stadt Hagen 

Hohenlimburg Neuer Kronocken Kath. Kirche 

Eilpe/Dahl  Franzstraße Stadt Hagen 
 
 

Grundlage dieser Entscheidungen waren Kriterien wie  
• Barrierefreiheit 
• ausreichende/zusätzliche Raumkapazitäten 
• zentrale Lage/gute Erreichbarkeit (ÖPNV) 
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• Erfahrungen mit inklusiver Betreuung 
• Multiprofessionalität bzw. bereits bestehende Kooperationen mit anderen Fach-

kompetenzen 
• u.a. 

Welche Einrichtungen Kompetenzzentrum Inklusion für den Sozialraum sind, wurde 
abschließend in die Verantwortung der Kindertageseinrichtungen im Rahmen des 
Mitarbeiterbeteiligungsprozesses gelegt. 
Nicht jede Kindertageseinrichtung ist derzeit aufgrund baulicher Gegebenheiten, 
Raum- und Personalkapazitäten in der Lage, umfänglich inklusiv zu betreuen. Durch 
die dargestellte Struktur soll ihnen dies durch verbindliche und verlässliche Vernet-
zung in den Bereichen Fachprofession, Kooperationen, spezielle Materialbedarfe u.a. 
zukünftig besser ermöglicht werden. Vor dem Hintergrund der Vernetzung von Fach-
professionen in den Sozialräumen und Stadtbezirken wurde im Vorfeld der im Juli 
2017 durchgeführten Workshops mit allen Kindertageseinrichtungen eine Abfrage 
über bereits vorhandene Fachkompetenz durchgeführt.  
Diese Ergebnisse sind in Form von Stadtbezirksübersichten auf den folgenden Sei-
ten dargestellt.  

 

Gz: Gruppenanzahl 

FZ: Familienzentrum 

I: Inklusionsfachkraft  

Sp: Sprachförderkita/Zusatzqualifikation Sprachförderung 

B: Bewegungskita 

H: Heilpädagogik 

M: Motopädie-Fachkraft/Psychomotorik-Fachkraft 

L: Logopädie  
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Legende 

Teil 2 dieser Konzeption beinhaltet die Ergebnisse der zweiten Workshopreihe, die 
im Juli 2018 mit allen Kindertageseinrichtungen stattgefunden hat und die detaillier-
ten Inklusionsprofile jeder Hagener Kindertageseinrichtung darstellt.  
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5. Pädagogische Inhalte 

In der Kindertagesbetreuung ist, neben der Erziehung und Betreuung von Kindern, 
die frühkindliche Bildung eine zentrale Aufgabe. Dies ist im Kinderbildungsgesetz 
(KiBiz) in § 13 (Frühkindliche Bildung) und der Bildungsvereinbarung NRW vom 
30.04.2015 ausdrücklich formuliert.  

Kindertageseinrichtungen sind die ersten außerfamiliären Lebensräume, die die früh-
kindliche Bildung in der Familie ergänzen und unterstützen. Sie werden heute als 
unentbehrlicher Teil des öffentlichen Bildungswesens verstanden und sind als Orte 
für frühkindliche Bildung aus dem Leben von jungen Familien nicht mehr weg zu 
denken. Sie haben den Bildungs- und Erziehungsauftrag, Kinder in der Entwicklung 
ihrer Persönlichkeit individuell, ganzheitlich und stärkenorientiert herauszufordern 
und zu fördern.  

Die Schwerpunkte liegen dabei in der frühzeitigen Stärkung individueller Kompeten-
zen und Lerndispositionen, der Erweiterung, Unterstützung und Herausforderung des 
kindlichen Forscherdrangs, in der Werteerziehung, der Förderung, das Lernen zu 
lernen und in der Aneignung der Welt in sozialen Kontakten, sowie der Sprachförde-
rung. 
 
Um Kinder bestmöglich fördern zu können, sind gemeinsame Bildungsgrundsätze 
„Mehr Chancen durch Bildung von Anfang an – Grundsätze zur Bildungsförderung 
für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertagesbetreuung und Schulen im Primarbe-
reich in Nordrhein-Westfalen“ erarbeitet worden.  

Die Bildungsgrundsätze sollen dazu beitragen, ein gemeinsames Bildungs- und Er-
ziehungsverständnis in der Kindertagesbetreuung und in Schulen des Primarbe-
reichs zu entwickeln. Sie bieten Anregungen und Orientierung für pädagogisches 
Handeln und bilden die Grundlage für institutionsübergreifende Kooperationen bei 
der Begleitung der Bildungsbiografie von Kindern.  

Im Mittelpunkt stehen dabei Kinder mit ihrer Individualität, ihrer Heterogenität und 
ihrer Freude und Neugierde, die Welt zu entdecken und zu erforschen. Den Bil-
dungsgrundsätzen liegt ein Bildungsverständnis zugrunde, das die individuellen Be-
dürfnisse und Kompetenzen der Kinder in den Blick nimmt und stärkenorientiert zum 
Ausgang pädagogischen Handelns macht.  
 
Die Bildungsgrundsätze enthalten insbesondere Ausführungen zu pädagogischen 
Grundlagen und Zielen, zur Gestaltung von Bildungsprozessen sowie zu zehn zent-
ralen Bildungsbereichen." 
 

1.  Bewegung 
2.  Körper, Gesundheit und Ernährung 
3.  Sprache und Kommunikation 
4.  Soziale und (inter-)kulturelle Bildung 
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5.  Musisch-ästhetische Bildung  
6.  Religion und Ethik 
7.  Mathematische Bildung 
8.  Naturwissenschaftlich-technische Bildung 
9.  Ökologische Bildung 
10.  Medien 

 

Gesundheitsförderung 

Gesundheitsförderung und Prävention sind ebenso integrale Bestandteile von Bil-
dung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen.  

Sie haben zum Ziel, die Gesundheit der Kinder zu erhalten, zu stärken und Erkran-
kungen vorzubeugen.  
Ernährung, Bewegung und Entspannung, Hygiene sowie Körper- und Zahnpflege 
sind klassische Bereiche der Gesundheitserziehung.  

Gesundheitsförderung zielt jedoch ganzheitlich auf Lebenskompetenz und körperli-
ches, emotionales und soziales Wohlbefinden. Die Stärkung des Selbstbewusst-
seins, der sozialen und emotionalen Kompetenzen, der Eigenverantwortlichkeit, der 
Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit und die Unterstützung von sicheren Bindun-
gen sind Bestandteil einer psychophysischen Gesundheitsförderung.  

Gesundheitsförderung und Prävention sind somit als umfassende pädagogische 
Aufgaben zu verstehen, die in gemeinsamer Verantwortung und Zusammenarbeit 
von Familien, Kindertageseinrichtungen und aller am Bildungs- und Entwicklungspro-
zess Beteiligten liegen. 

 

Sprachförderung- BaSiK 

BaSiK- Begleitende alltagsintegrierte Sprachenwicklungsbeobachtung in Kinderta-
geseinrichtungen (Zimmer, 2014) 

Das Beobachtungsinstrument BaSiK wird seit dem Kindergartenjahr 2014/2015 in 
Nordrhein-Westfalen zur Beobachtung der kindlichen Sprachentwicklung in der Kin-
dertagesbetreuung angewendet (vgl. Zimmer, 2016; Albers, 2011, S. 101). Ziel des 
Beobachtungsverfahrens BaSiK ist die kindliche Sprachentwicklung über die gesam-
te Kindergartenzeit bis zum Schuleintritt im pädagogischen Alltag zu beobachten und 
zu dokumentieren. Mit Hilfe des Verfahrens können nicht nur sprachliche Kompeten-
zen im engeren Sinne, sondern auch bestimmte Basiskompetenzen, die dem 
Spracherwerb vorausgehen, beobachtet und dokumentiert werden. Zudem werden in 
Bezug auf mehrsprachig aufwachsende Kinder verbale und nonverbale Einflussfakto-
ren auf den Erwerb der deutschen Sprache berücksichtigt. Aufbauend auf den Be-
obachtungen bei BaSiK können die pädagogischen Fachkräfte Maßnahmen einer 
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alltagsintegrierten Sprachbildung ableiten, so dass Beobachtungs-, Dokumentations- 
und Bildungsprozesse ineinandergreifen (vgl. Eckrodt et al., 2015). 

BaSiK liegt in zwei Versionen vor:  

• BaSiK U3 für Kinder im Alter von 1,0 bis 3,5 Jahren 

• BaSiK Ü3 für Kinder im Alter von 3,0 bis 6,11 Jahren  

Die Überschneidung der Beobachtungsbögen für das Alter von 3,0 bis 3,5 Jahren 
wurde bewusst gewählt. Nach eigener Einschätzung kann die pädagogische Fach-
kraft selbst auswählen, mit welchem Beobachtungsbogen die Sprachentwicklung des 
Kindes genauer dokumentiert und unterstützt werden kann. Hierbei ist das Entwick-
lungsalter entscheidend, so dass die Altersgrenzen ggf. vernachlässigt werden kön-
nen. Für den Fall, dass eine quantitative Auswertung erfolgen soll, gelten die vorge-
gebenen Altersgrenzen. Als Methoden der Entwicklungsdiagnostik werden von den 
jeweiligen Trägern weitere Beobachtungsinstrumente, wie beispielsweise der Gel-
senkirchener Entwicklungsbegleiter (Gelsenkirchen 2003), das sensomotorische 
Entwicklungsgitter nach Kiphard o.Ä., eingesetzt.  
Zudem verfügt jeder Träger über die „Portfolio-Dokumentation“, welche alltagsnah 
und jederzeit für Kinder und Eltern zugänglich gemacht wird. Mit Hilfe von Portfolio 
wird die Entwicklung der Kinder beschrieben, nachgewiesen und Ziele jederzeit 
sichtbar gemacht. 
 

Partizipation 

Jedes Kind hat das Recht, seine Bedürfnisse zu äußern und aktiv Einfluss auf die 
Gestaltung seiner Umgebung zu nehmen.  

Partizipation zieht sich als grundlegendes pädagogisches Prinzip und gelebte Kultur 
durch den Alltag der gesamten Einrichtung.  
Das Erlebnis der aktiven Teilhabe und Mitgestaltung versetzt Kinder in die Lage, Ei-
genverantwortung zu übernehmen und sich als wichtigen Teil der Gemeinschaft zu 
erfahren. Auf diese Weise werden demokratisches Verhalten und Zusammenleben 
im Alltag der Tageseinrichtung gelebt. 

Dafür brauchen die Kinder Erwachsene, die ihnen die Bewältigung dieser Aufgaben 
zutrauen und kindgerechte Formen der Mitbestimmung gewährleisten. 

Die Möglichkeit, Beschwerden zu äußern, ist präventiver Kinderschutz und ein we-
sentliches Element von Partizipation. 

Partizipation und Beschwerdemanagement ist in den pädagogischen Konzeptionen 
aller Kindertageseinrichtungen verankert. 
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6. Personelle und Räumliche Ressourcen  
 
 

Die Teilhabe aller Kinder schafft pädagogische Qualität in Kitas. 

 
6.1. Mitarbeiter_innen 
 
Eine gute Bildung, Förderung und Entwicklung von Kindern in Kindertageseinrichtun-
gen hängt im entscheidenden Maße vom Personaleinsatz ab. Dies gilt insbesondere 
für die Betreuung von Kindern, die in ihrer Entwicklung behindert oder von Behinde-
rung bedroht sind. Die Hilfe für Kinder mit Behinderung soll grundsätzlich wohnortnah 
und gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung erfolgen.  
 
Die Richtlinien des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe über die Förderung von 
Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen vom 19.12.2008 in der letzten 
Fassung vom 01.08.2014 finden dabei ihre Anwendung.  
 
Wegen des Mehraufwandes infolge der Förderung von Kindern mit Behinderung sind 
Verbesserungen des Personalschlüssels und Qualifizierungen der Fachkräfte erfor-
derlich. Der Träger kann die Gruppenstärke absenken oder zusätzliche Fachkräfte 
beschäftigen. Auch eine Kombination dieser Maßnahmen ist möglich. Wenn eine Ab-
senkung der Gruppenstärke um die jeweilige Anzahl inklusiv anerkannter Kinder 
vermieden werden soll, ist nach erfolgter Anerkennung der Kinder im Sinne des Pa-
ragraphen 53 SGB XII ein Regelbeschäftigungsumfang im Rahmen zusätzlicher 
Fachkraftstunden verpflichtend einzuhalten.  
Bei einem Kind mit Behinderung werden 19 Stunden, bei zwei Kindern mit Behinde-
rung 27 Stunden, bei drei Kindern mit Behinderung 39 Stunden und bei vier Kindern 
mit Behinderung 48 Stunden zusätzliche Fachkraftstunden anerkannt. Der LWL un-
terstützt die Betreuung in Ergänzung der KIBIZ-Mittel durch weitere Zuwendungen in 
Form von Pauschalen. Diese werden für bis zu vier Kinder mit Behinderung pro Kin-
dertageseinrichtung gewährt. 
 
In Paragraph 1 der Personalvereinbarungen des Landes NRW (Anlage) wird be-
schrieben, wer die Aufgaben einer Fachkraft übernehmen darf. Abweichungen davon 
sind nur mit Genehmigung des Landesjugendamtes möglich. Die im Rahmen des 
Paragraphen 53 SGB XII zusätzlich gewährten Stunden dürfen auf maximal zwei 
Personen aufgeteilt werden.  
Entsprechend einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur der Kindertageseinrichtun-
gen wie bei der Betreuung von unter drei- oder sogar unter zweijährigen Kindern und 
zur Sicherung der pädagogischen Qualität, sind in den Kindertageseinrichtungen 
Fachkräfte mit entsprechenden Zusatzqualifikationen wie „Fachkraft für Integration/ 
Inklusion“, „Fachkraft U-Drei“ und „Fachkraft Elternberatung“ beschäftigt. Dabei wird 
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darauf geachtet, dass die Zusatzqualifikationen mit einer Abschlussarbeit und einem 
Kolloquium abgeschlossen wurden.  
Die Träger haben sich in der AG 3 nach § 78 SGB VIII darauf verständigt, das jede 
Kita über eine pädagogische Fachkraft mit erforderlicher Zusatzqualifikation verfügen 
soll. Dabei sind die o.g. Qualitätsmerkmale Standard. 
 
Zur Aufrechterhaltung der fachlichen und methodischen Qualifikation der pädagogi-
schen Fachkräfte verpflichten sich die Träger, Unterstützungsangebote für ihre Fach-
kräfte zu ermöglichen. Eine Bereitschaft zur stetigen Fort- und Weiterbildung durch 
die Teilnahme an Fachtagen, Arbeitskreisen oder Inhouse-Seminaren wird von den 
Mitarbeiter_innen erwartet.  
 
Des Weiteren ist es das Ziel aller Träger, der Leitungskraft die Freistellung entspre-
chend den Richtlinien des LWLs zu ermöglichen und zur Entlastung der pädagogi-
schen Kräfte in den Kindertageseinrichtungen Hauswirtschaftskräfte einzusetzen.  

 
6.2. Räumliche Ressourcen 
 
Zu der Aufgabe, allen Kinder eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, ge-
hören zu qualifiziertem und ausreichendem Personal, zusätzliche Ressourcen in den 
Tageseinrichtungen, wie räumliche Umstrukturierung und die pädagogische Auswahl 
der Spielmöglichkeiten. 

Auf der Ebene der Strukturqualität sind staatliche Stellen, Einrichtung und Träger 
aufgefordert, für die Veränderung der Einrichtungen Sorge zu tragen. Sie sind ge-
fragt, wenn es z.B. um die Vernetzung mit der Bauplanung zur flexiblen Anpassung 
von Räumen geht. 

Bei Neubauten ist meist für die Rollstuhleignung gesorgt, während die Barrierefreiheit 
in Kindertageseinrichtungen in älteren Gebäuden kreativer Lösungen bedarf. Oft ste-
hen Umbaumaßnahmen noch aus, was die Aufnahme der Kinder aufgrund unzu-
reichender Barrierefreiheit erschweren kann oder überbrückende Lösungen für den 
Einzelfall notwendig machen. 

Für Kinder mit eingeschränkter Sinneswahrnehmung sind Anpassungen der Räume 
notwendig, um gezielte Sinneserfahrungen zu ermöglichen und Gefahrenquellen aus 
dem Weg zu schaffen. So brauchen zum Beispiel Kinder mit eingeschränkter Seh-
kompetenz akustische, optische und taktile Unterstützungssysteme im Raum, die 
Sicherheit und Orientierung geben. Speziell für diese Kinder ist auch eine Abgren-
zung von Spielbereichen und Laufwegen besonders wichtig, während Kinder mit Hör- 
und Sprachproblemen auf eine gute Raumakustik angewiesen sind, die ihnen das 
Zuhören erleichtert und Störgeräusche minimiert. 

Ein Raum ist dabei nicht einfach nur ein Raum, sondern immer auch Lebens- und 
Bildungsraum für den Menschen, der sich in ihm aufhält. Er wirkt auf das emotionale 
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Wohlbefinden, er kann eine Umgebung zum sich Geborgenfühlen geben oder zum 
Erkunden und Entdecken anregen. 

Wichtig ist beim Thema Raumgestaltung zudem, dass die Ausstattung und Materia-
lien immer wieder verändert und weiterentwickelt werden, um den inklusiven und bar-
rierefreien Anspruch zu erfüllen. Bei jeder Aufnahme eines Kindes lernen Sie mit- 
und voneinander und merken rasch, welche Veränderungen und Materialien notwen-
dig sind, damit z.B. ein kleinwüchsiges Kind selbstständig die Türen öffnen oder am 
Tisch auf Augenhöhe mit anderen Kindern gemeinsam essen kann. Diese Interaktio-
nen der Kinder untereinander sind elementar wichtig für das Gefühl der Zugehörigkeit 
und dienen dem Aufbau von Beziehungen. 

Raum für Begegnung und Gemeinsamkeiten, als auch Platz für Rückzug und indivi-
duelle Beschäftigung, sollte in jeder Einrichtung eine Grundvoraussetzung für inklusi-
ves Arbeiten bilden. 

Die Bildungs- und Erfahrungsräume bieten den Entscheidungsfreiraum, das zu tun, 
worauf ein Kind gerade Lust hat, was es gerade spielen, lernen oder in welcher Ge-
sellschaft es sich gerade aufhalten und Zeit verbringen möchte. So kann sich ein 
Kind mit starkem Bewegungsdrang häufiger für den Bewegungsraum entscheiden 
und dort aktiv sein, wenn dies seinem persönlichen Lernweg oder seinem momenta-
nen Bedürfnis entspricht. 

Die Ausstattung einer Einrichtung, mit den Möglichkeiten zu klettern, zu schaukeln, 
ein Trampolin zu benutzen und sich ohne Verletzungsgefahr bewegen zu können, ist 
ein Grundbaustein der inklusiven Bewegungspädagogik. Freiräume zu schaffen und 
jedem Kind die Möglichkeit zu geben, sich im Außenbereich aufhalten zu können, ist 
ebenso wichtig, wie Materialien zur Wahrnehmungsförderung bereitzustellen. Bei-
spiele hierzu sind Klangmemories, Therapiebohnen oder Matschanlagen für den In-
nen- und Außenbereich.  

Die Beispiele machen bewusst, dass nicht nur die Materialauswahl kontinuierlich auf 
die Interessen der Kinder abgestimmt werden soll, sondern auch viele weitere Struk-
turen angepasst werden müssen, um eine fortlaufende Qualität zu garantieren. 

„Je größer die Vielfalt von Lernmöglichkeiten ist und je mehr Auswahl, Entschei-
dungs- und Handlungsspielraum die Kinder haben, desto besser gelingt der Umgang 
mit Heterogenität“ (Koeppel, 2011, S. 241). 

Die inklusive und vorurteilsbewusste Gestaltung der Lernumgebung unter-
stützt das Ziel, jedes Kind in seiner Identität zu stärken. Dafür ist es wichtig, 
Kinder und ihre Familien in ihrer Vielfalt zu sehen und ihnen mit Wertschätzung 
gegenüber zu treten. 
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7. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft  
 
Erziehung ist eine gemeinsame Aufgabe von Eltern und Erzieher_innen, Leh-
rer_innen, Kindertagespflegepersonen sowie anderen Fachkräften geworden. Sie 
übernehmen miteinander die Verantwortung für das Wohl des Kindes und arbeiten 
bei dessen Betreuung, Erziehung und Bildung zusammen. Dieses Kooperationsver-
hältnis wird als „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ bezeichnet. 
  
Die gesetzlichen Grundlagen zur Erziehungs- und Bildungspartnerschaft werden in § 
22 SGB VIII beschrieben und in den §§ 9 und 13 KiBiz konkretisiert. Ergänzend dazu 
sind in den „Bildungsgrundsätze(n) für Kinder von 0 bis 10 Jahren“ des Landes NRW 
detaillierte Leitsätze aufgeführt, die maßgeblich sind für diesen Themenkomplex. 
 
Aus den gesetzlichen Anforderungen ergibt sich die Zusammenarbeit zwischen allen  
Beteiligten als Prozess im Dialog. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft gestalten 
und leben bedeutet, die aktive Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften und 
Eltern möglichst auf „Augenhöhe“ und in gegenseitiger Anerkennung zu vollziehen.  
Hierbei sind die Anerkennung verschiedener Familienmodelle sowie die Achtung der 
Familienkulturen und die Wertschätzung der Eltern als Experten für ihre Kinder von 
zentraler Bedeutung. Im Mittelpunkt dieser gemeinsamen Betrachtung stehen die 
Individualisierung, die Stärkenorientierung sowie die gleichberechtigte Teilhabe aller 
Kinder. 
Für das Verständnis von Erziehungs- und Bildungspartnerschaft als Prozess der An-
näherung, Zusammenarbeit und Ausgestaltung, braucht es nicht nur Zeit und Raum, 
um sich entwickeln zu können. Vielmehr sind bei allen Beteiligten Voraussetzungen 
wie Geduld, Akzeptanz, Toleranz, Vertrauen, Kontaktfreude (im Sinne eines Aufei-
nander Zugehens), Dialogbereitschaft, Offenheit für Ideen, Vorschläge, Gestal-
tungsmöglichkeiten, kritische Äußerungen und Veränderungsbereitschaft erforderlich. 
 
Die Haltung der Fachkräfte den Eltern gegenüber sollte geprägt sein durch eine 
Transparenz der pädagogischen Arbeit, die Mitbestimmung der Eltern, wo es möglich 
ist, die Reflexion der beruflichen Praxis und in diesem Zusammenhang die Reflexion 
der eigenen Rolle als pädagogische Fachkraft. 

Vor dem Hintergrund dieser oben aufgeführten Aspekte hat eine intensive, vertrau-
ensvolle Beziehung zwischen Familie und Kindertageseinrichtung positive Auswir-
kungen auf die Entwicklung und die Bindungssicherheit des Kindes. Beide „Partner“ 
wirken auf die Entwicklung ein, tragen gemeinsam Verantwortung für das Wohlerge-
hen des Kindes und verfolgen ähnliche Ziele. Sie ergänzen und unterstützen sich 
wechselseitig und kooperieren miteinander, vor allem auch dann, wenn es darum 
geht, Schwierigkeiten mit dem Kind zu bewältigen oder Übergänge zu anderen Bil-
dungs-, Förder- und Facheinrichtungen zu gestalten.  
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Der konkrete und praktische Einbezug der Eltern in den pädagogischen Alltag im 
Sinne der Partizipation kann auf eine sehr vielseitige Art und Weise umgesetzt wer-
den und bietet den Beteiligten einen breiten Handlungsspielraum.  
 
Niedrigschwellige Angebote, die vor allem auch Elternkontakte untereinander för-
dern, können beispielsweise sein: 
-ein Elterncafé, 
-ein Internationales Frauenfrühstück, 
-Kreative und musische Angebote, 
-Bewegungsangebote, 
-Eltern-Kind-Veranstaltungen, 
-Feste und Feiern  
-Projektarbeit. 
 
Ein regelmäßiger persönlicher, gemeinsamer Austausch zwischen den Eltern und 
den pädagogischen Fachkräften wird gefördert und findet beispielsweise in Form von 
-Gesprächen während der Eingewöhnungsphase eines Kindes, 
-sogenannten „Tür und Angel“- Gesprächen, 
-Entwicklungsgesprächen, 
-Kind-orientierten Beratungsgesprächen, 
statt.  
 
Durch Termine zur Hospitation haben Eltern die Möglichkeit, die pädagogische Arbeit 
der Kindertageseinrichtung kennenzulernen. Eigene Ideen und konstruktive Anre-
gungen zur Alltagsgestaltung im Rahmen der pädagogischen Konzeption können 
Eltern bei pädagogischen MitarbeiterInnen einbringen.  
 
Angebote wie zum Beispiel 
-Pädagogische Themen an Elternnachmittagen und -abenden, 
-Elternkurse, 
-Beratungsangebote u.a. in Kooperation mit Beratungsstellen, den frühen Hilfen,-
dem Kinderschutzbund, 
sind wichtige Bausteine, um die elterlichen Kompetenzen zu stärken. 
 
Letztlich trägt die Mitwirkung von Eltern in Gremien wie Elternbeirat oder Rat der Ta-
geseinrichtung sowie die Beteiligung in Form von Zufriedenheits- und Bedarfsabfra-
gen ergänzend und unterstützend zu einer gelingenden Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft bei. 
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8. Übergang Kita-Grundschule 
 
Bildung ist der Schlüssel für eine erfüllende und erfolgreiche Lebensbiografie. Bil-
dung beginnt mit der Geburt und verlangt nach einem lebenslangen Lernverständnis, 
auf das sich neben den Familien, die Kindertageseinrichtungen, die Kindertagespfle-
ge und die (offene Ganztags-) Grundschule verantwortungsvoll einstellen. Insofern ist 
es unabdingbar, dass sich diese Bildungsorte, bzw. Bildungsinstitutionen mit ihren 
spezifischen Traditionen und unterschiedlichen Rahmenbedingungen ständig aufei-
nander zu bewegen, sich austauschen, gemeinsam entwickeln und reflektieren.  
 
Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist für jedes Kind 
eine neue und spannende Erfahrung. Um den Kindern die Unsicherheit vor der neu-
en Situation zu nehmen und am bisherigen Bildungsverlauf anzuknüpfen, ist eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtung, Grundschule und Eltern-
haus besonders wichtig. Diese Zusammenarbeit ermöglicht einen gelungenen Über-
gang, damit diese nicht als Brüche erlebt werden. 
 
Begonnene Bildungsprozesse können weitergeführt und damit eine Kontinuität in den 
Bildungsbiografien der Kinder gewährleisten und somit positiv ausstrahlende Effekte 
auf die gesamte Schullaufbahn haben. 
 
Grundlage dafür ist das gemeinsame Bild vom Kind als Akteur seiner Entwicklung. 
Die Individualität jedes einzelnen Kindes bildet hierbei den Mittelpunkt des pädagogi-
schen Handelns. Dieses Bildungsverständnis liegt auch den Bildungsgrundsätzen 0-
10 zugrunde, die die Grundlage für die Kooperation zwischen Kindertageseinrichtung 
und Grundschule bilden. Insofern bieten die Bildungsgrundsätze Anregungen für das 
pädagogische Handeln in Kindertageseinrichtung und Grundschule. 
 
Die Grundschulen und Kitas bieten gemeinsame Aktivitäten und Fortbildungen an. 
Unterstützt wird dieser Ansatz u.a. im Bereich von KitaLokal, einem Tandemverbund 
zwischen Kitas und Grundschulen auf lokaler Ebene. Ziel ist es auch hier, den Über-
gang zur Grundschule durch gemeinsame Themen und Fortbildungen  deutlich zu 
erleichtern. Dazu bedarf es zunächst einmal eines Beziehungsaufbaus zwischen den 
unterschiedlichen Fachkräften und einer Begegnung auf Augenhöhe.  
 
Die zukünftigen Grundschulkinder besuchen zusammen mit ihren Erzieherinnen und 
Erziehern die Grundschule. Sie nehmen am Unterricht teil und  lernen somit das 
Schulgebäude und die neue Umgebung  kennen.  
In inhaltsbezogenen gemeinsamen Projekten können Basiskompetenzen entwickelt 
sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten z. B. im mathematischen, sprachlichen oder na-
turwissenschaftlichen Bereich gestärkt werden. Das alles hilft, den Kindern ihre neue 
Lernumgebung vertraut zu machen und ihnen den Schulanfang zu erleichtern.  
Ziel ist somit eine systematisch aufgebaute Zusammenarbeit zwischen den Kinderta-
geseinrichtungen und der Grundschule, damit  die Kinder Übergangskompetenzen, 
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Mut und Zuversicht sowie Sicherheit für einen neuen Lebensabschnitt erwerben. 
Diese Zusammenarbeit  und der damit verbundene Austausch umfasst insbesondere 
die Begleitung des Kindes bei seinem Bildungsprozess, die Wertschätzung aller Ak-
teure untereinander, das Wissen über die Bedeutung der Elternarbeit und die Wei-
tergabe von Daten. 
 
Beispielhaft sind folgende Aktivitäten genannt: 
 

                                                 
                                  Grundschule lernt Kinder und Mitarbeiter kennen 
                                   Kita lernt Grundschule und Mitarbeiter  kennen 
                                                       durch 

Lesemäuse: Schulkinder besuchen in regelmäßigen Abständen die Kita-Kinder und 
lesen ihnen vor. 

LiesInn: Kita-Kinder (Schulanfänger) besuchen immer vor den Ferien die Schule, 
werden auf Klassen verteilt, in denen dann zu bestimmten Themen vorgelesen wird. 
Im Anschluss findet eine kleine Gestaltungsaktion statt. 

Alle zwei Jahre gemeinsam gestaltete St. Martinsfeier. 

KiSchu-Café: Veranstaltung mit Lehrern und Erziehern für die Eltern der Kinder, die 
in dem Jahr eingeschult werden. 

Veranstaltung für die Eltern der 4-jährigen Kinder, mit allen Grundschulen und Kin-
dertageseinrichtungen ( immer im Frühjahr). 

Nachtreffen mit den Schulkindern (kommen im Herbst zurück in Kitas und berichten 
über ihre Erfahrungen). 

Gemeinsame Veranstaltungen von Kita und Schule. 

Lernwerkstatt (Forscherraum in der Schule kann gemeinsam genutzt werden). 

Minischule (Einmal wöchentlich können angehende Schulkinder nachmittags die Mi-
nischule besuchen). 

Tandemarbeit in KitaLokal durch Fachkräfte beider Institutionen. 
Gemeinsame Fortbildungen. 
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Gesetzliche Grundlagen 
KiBiz, § 14b (Fn 7) - Zusammenarbeit mit der Grundschule  
 
(1) Kindertageseinrichtungen arbeiten mit der Schule in Wahrnehmung einer ge-
meinsamen Verantwortung für die beständige Förderung des Kindes und seinen 
Übergang in die Grundschule zusammen  
 
(2) Zur Sicherung gelingender Zusammenarbeit und zur Gestaltung des Übergangs 
vom Elementar  in den Primarbereich gehören insbesondere  
 
1. eine kontinuierliche gegenseitige Information über die Bildungsinhalte, Methoden  
    und Konzepte 
2. die Kontinuität bei der Förderung der Entwicklung der Kinder  
3. regelmäßige gegenseitige Hospitationen 
4. die für alle Beteiligten erkennbare Benennung fester Ansprechpersonen in beiden  
    Institutionen  
5. gemeinsame (Informations-) Veranstaltungen für die Eltern und Familien der Kin 
    der 
6. gemeinsame Konferenzen zur Gestaltung des Übergangs in die Grundschule und  
7. gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Fach- und Lehrkräfte  
 
(3) Der Schulträger lädt gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern der Tagesein-
richtungen für Kinder und der Grundschulen die Eltern, deren Kinder in zwei Jahren 
eingeschult werden, zu einer Informationsveranstaltung ein, in der die Eltern über 
Fördermöglichkeiten im Elementarbereich und Primarbereich insbesondere auch 
über die Bedeutung kontinuierlich aufeinander aufbauender Bildungsprozesse bera-
ten werden. 
 
 

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  
 
§ 5 -Öffnung von Schule, Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern- 
 
(1) Die Schule wirkt mit Personen und Einrichtungen ihres Umfeldes zur Erfüllung 
des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages und bei der Gestaltung des 
Übergangs von den Tageseinrichtungen für Kinder in die Grundschule zusammen. 
 
(2) Schulen sollen in gemeinsamer Verantwortung mit den Trägern der öffentlichen 
und der freien Jugendhilfe, mit Religionsgemeinschaften und mit anderen Partnern 
zusammen arbeiten, die Verantwortung für die Belange von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Volljährigen tragen, und Hilfen zur beruflichen Orientierung geben. 
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Bildungsgrundsätze und Übergang 
 
Den Bildungsgrundsätzen liegt ein Bildungsverständnis zugrunde, das die individuel-
len Bedürfnisse und Kompetenzen der Kinder in den Blick nimmt und stärkenorien-
tiert zum Ausgangspunkt pädagogischen Handelns macht. Mit den Bildungsgrund-
sätzen wird die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 
gestärkt. Die Bildungsgrundsätze sollen dazu beitragen, ein gemeinsames Bildungs- 
und Erziehungsverständnis im Elementar- und Primarbereich weiterzuentwickeln und 
die Zusammenarbeit der Beschäftigten in diesen Bereichen im Sinne einer kontinu-
ierlichen Bildungsbiografie zu verbessern.  

 
 
9. Kooperationen 
 
Die Hagener Kindertageseinrichtungen pflegen vielfältige Kooperationen. Insbeson-
dere durch die Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren 
sind Kooperationsstrukturen gefestigt und bedarfsorientierte Angebote verbindlich in 
den Sozialräumen verortet worden.  Da die meisten Familienzentren in Hagen als 
Verbünde mehrerer Kindertageseinrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft initi-
iert wurden, profitieren ungleich mehr Familien von diesen Angeboten. Darüber hin-
aus sind auch die Kindertageseinrichtungen mit ihrem Wissen und ihren trägerspezi-
fischen Netzwerken näher zusammengerückt.  
Somit hat sich im Laufe der letzten Jahre ein umfangreiches Kooperationsgeflecht 
entwickelt, das in den einzelnen Sozialräumen bedarfsentsprechend zwar unter-
schiedlich ist,  in den grundsätzlichen Ausprägungen jedoch überall die elementaren 
Strukturen beinhaltet.  
Durch die Verknüpfung mit den „Frühen Hilfen“ im Kinderschutz sind zudem weitere 
wichtige Akteure zur Unterstützung der Familien in den Sozialräumen dazu gekom-
men.  
 
Die unterschiedlichen Kooperationsstrukturen in den Sozialräumen sind in den Inklu-
sionsprofilen der Kindertageseinrichtungen im zweiten Teil dieser Konzeption nach-
zulesen.  
Eine Gesamt-Übersicht aller Kooperationsstrukturen der Hagener Kindertagesein-
richtungen ist auf der folgenden Seite abgebildet.  
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Kitas in Hagen 

Ausbildungs-

stätten, Be-

rufskolleg 

 

Kinderschutzbund 

Kirchen-

gemeinden 

Zuwanderungs-

beratung, Integ-

rations-agentur 

Landschafts-

verband  

Stadtteilforum 

Post, Bäcke-

rei, Polizei, 

Feuerwehr, … 

Kooperation 

mit den 

(Grund-) 

Schulen im 

Sozialraum 

Kooperation 

mit allen KITAS 

im Sozialraum 

Erziehungsberatung, 

Familienberatung, 

Schwangerenberatung, 

Frauenberatung, 

Schuldnerberatung 
Familienbeglei-

terinnen 

Sozial-

raum-

teams 

BiBer (Bildung 

und Beratung) 

Kinderärzte, 

SPZ Hagen 

Arbeitskreis 

Zahngesundheit, 

Zahnarzt 

Therapeuten  

Träger 

Früh-

förderung 

Fachbe-   

ratungen, 

Fachver-

bände 

Jugendamt, 

Gesundheits-

amt 

Kulturelle Ein-

richtungen wie 

z.B. Bücherei, 

Musikschule 

Jugend-

zentren 

Fachdienst für 

Kindertages-

pflege, Frühe 

Hilfen 

Grimme- 

Institut 

(Mediener-

ziehung) 

Naturerlebnis 

Marienhof 

Begegnungs-

stätten 

Sportvereine 

Träger der Fa-

milien- und 

Erwachsenen-

bildung 

Deutsch-

türkisches Kul-

turzentrum 

Kur und Erholung, 

Tagesmütterwerk 

Senioren-

zentren 

Kinder-

schutz-

ambulanz 







In der Anlage zu dieser Konzeption finden Sie die 

Inklusionsprofile 

der Kindertageseinrichtungen 

 

 

 

Die Profile beinhalten nach Stadtbezirken und Sozialräumen geordnet: 

� Eine Übersicht der Kindertageseinrichtungen mit Ansprechpartnern 
und Kontaktdaten 

� Räumliche und personelle Rahmenbedingungen 
� Erfahrungen der Einrichtungen zur Inklusion von Kindern mit beson-

derem Förderbedarf 
� Informationen zu Kooperationen im Sozialraum 

 

36 



Teil 2 

Inklusionsprofile  

der Kindertageseinrichtungen 

 

 

 

Die Profile beinhalten nach Stadtbezirken und Sozialräumen geordnet 
die nachstehenden Informationen: 

� Übersicht der Kindertageseinrichtungen mit Ansprechpartnern und 
Kontaktdaten 

� Räumliche und personelle Rahmenbedingungen 
� Erfahrungen der Einrichtungen zur Inklusion von Kindern mit 

besonderem Förderbedarf 
� Kooperationen im Sozialraum 
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Vorwort der Hagener Kindertageseinrichtungen  

 

Unsere Träger haben sich in der trägerübergreifenden Konzeption alle 
gleichermaßen dafür ausgesprochen die Inklusion in unseren 
Kindertageseinrichtungen voranzutreiben und sich für Verbesserungen der 
Rahmenbedingungen einzusetzen. 

Der Besuch unserer Kindertageseinrichtungen eröffnet den Kindern die Chance, 
dass ungleiche Startbedingungen unterschiedlicher Ursachen frühzeitig erkannt und 
ausgeglichen werden.  

2017 haben wir in einer Reihe von Workshops erarbeitet, welche Ressourcen uns 
bereits zur Verfügung  stehen bzw. welche Bedarfe wir zudem erkennen. Es wurde 
der Auftrag erteilt diese Ergebnisse auf die jeweiligen Sozialräume bezogen zu 
konkretisieren. Dabei war die von den Trägern erarbeitete Struktur der 
Kompetenzzentren im Sozialraum bzw. Stadtbezirk Grundlage der weiteren 
Überlegungen.  

In einer Workshopreihe 2018 wurden die Resultate weiter bearbeitet und werden im 
Folgenden zur besseren Nachvollziehbarkeit in identischen Tabellen und 
Schaubildern nach Stadtbezirken und Sozialräumen sortiert, dargestellt. Darüber 
hinaus findet sich jeweils einleitend eine kurze Beschreibung unseres Sozialraums.  

 

Die Qualität inklusiver Bildung und Betreuung ist in allen Konzeptionen unserer 
Kindertageseinrichtungen verankert und lässt sich aus unserer Sicht in vier 
Indikatorenblöcke fassen, deren Inhalte in Bezug auf die personellen-und 
Raumressourcen aktuell noch nicht erfüllt, aber als Zielsetzung vereinbart sind:  

1. Umgang mit dem Kind 

Jedes Kind wird bei seiner individuellen Identitätsbildung unterstützt und gefördert. 

Jedes Kind erfährt Anerkennung und gehört selbstverständlich dazu. 

Jedes Kind erhält die Möglichkeit, Erfahrungen mit Menschen zu machen, die anders 
leben, anders aussehen und sich anders verhalten als es selbst. 

2. Qualität der Fachkräfte 

Die personellen Rahmenbedingungen ermöglichen, dass unsere Fachkräfte über 
grundlegende Kenntnisse in Bezug auf die unterschiedlichen Formen der 
Behinderung der Kinder in unseren Einrichtungen und über grundlegendes 
multikulturelles Fachwissen verfügen.  

Unsere Fachkräfte sind sich bewusst, welchen Einfluss ihr eigener persönlicher und 
sozialer Hintergrund auf ihr berufliches Handeln hat.  

Unsere Fachkräfte nehmen alle Kinder gleichermaßen an, wertschätzen sie und 
beziehen klar Stellungen gegenüber jeglicher Diskriminierung. 
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3. Eltern 

Eltern werden von uns gestärkt und beraten ihre Rolle verantwortlich leben zu 
können. 

Eltern werden über das Bildungssystem (in Deutschland) informiert und eingeladen 
zu partizipieren, sich zu engagieren und Angebote zu nutzen. 

Eltern finden sich, ihre Lebensweise und ihre kulturellen Prägungen in unseren Kitas 
wieder und werden als Experten ihrer eigenen Lebenssituation gefragt.  

4. institutionelle Rahmenbedingungen  

Das Raumangebot und die Ausstattung unserer Kitas ermöglichen die erforderliche 
pädagogische und therapeutische Arbeit. 

Das Raumangebot und die Ausstattung sind an der pädagogischen Differenzierung 
und Kleingruppenarbeit ausgerichtet.  

Das Raumangebot und die Ausstattung sind grundsätzlich barrierefrei.  

 

Wir sehen die Ergebnisse der Workshops als Meilenstein, nicht aber als Ende des 
Prozesses, der aus unserer Sicht noch viele Jahre intensiver Entwicklung benötigt.  

Darüber hinaus ist aus unserer Sicht jedoch auch eine stärkere politische Diskussion 
zur Inklusion dringend notwendig.  

Alle Kitas sollen inklusiv betreuen- grundlegende Rahmenbedingen wie die 
Fachkräfte-Kind-Relation, Gruppengrößen, das Verfahren zur Anerkennung oder die 
Freistellung der Leitung können nicht von unseren Trägern gelöst, sondern müssen 
dringend in den politischen Fokus genommen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































































































































































 
 

 

 

 

Einrichtung Träger Ansprechpartner_in Email: Telefon: 

„Spiel-und Kinderhaus“ 
Kurfürstenstr. 11 

Elterninitiative Frau Wozigny info@spiel-und-kinderhaus.de 73449 

„Sterntaler“ 
Franzstr. 85 

Hegemann gGmbH Frau Wolfsheimer info@kita-sterntaler-eilpe.de 77492 

Kita 
Franzstr. 51 

Stadt Hagen Frau Overtheil Dorothea.Overtheil@stadt-hagen.de 207-4306 

Waldorf-Kita 
Am Berghang 31 Waldorf Hagen e.V. Frau Paura delstern@waldorfkindergarten-hagen.de 77888 

Kita 
In der Welle 38 

Ev. Kirche Frau Maliga kiga-inderwelle@web.de 77391 

Herz Jesu 
In der Welle 30 

Kath. Kirche Frau Ostrowski herz-jesu-hagen@kath-kitas-ruhr-mark.de 79345 
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Einrichtung Träger Ansprechpartner_in Email: Telefon: 

„Waldbär“ 
Ambrocker Weg 40 

Elterninitiative Frau Vollmers-Schulte kita.hagen-ambrock@web.de 017655476845 

Kita 
Zum Bollwerk 3 

Ev. Kirche Frau Constapel ha-kiga-dahl@kk-ekvw.de 02337/4749766 

Kita 
Oelmühler Str. 11 

Stadt Hagen Frau Kalms Petra.Kalms@stadt-hagen.de 02337/8770 
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Räume und Freiflächen 

Kita 
Barrierefreiheit 

Zugang/Aufzug 

großer Wickel- 

bereich 

Therapieraum/ 

Rückzugsraum 

Parkmöglich- 

keit für Rolli 

Behinderten- 
gerechte Sani-

täranlage 

Treffpunkt- 

möglichkeit 

für Eltern 

Motorik-

Center im 

Bewegungs-

raum 

Außengelände 

Städt. Kita 

Franzstraße *  
Ja Ja Nein Nein Ja Ja Nein 

dreigeteilt, sehr 

groß 

„Sterntaler“ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kath. Kita  

Herz-Jesu 
Nein Ja 

Ja, nach Ab-

sprache 
Nein Nein Nein Nein 

nicht barriere-

frei 

Ev. Kita  

In der Welle 
Ja Ja Ja Nein Nein Ja Ja 

über 2 Ebe-

nen/natürlicher 

Spiel-und Bewe-

gungsbereich 

Spiel-und Kin-

derhaus 
Nein Ja Ja Nein Nein Ja Nein Ja 

Am Berghang Ja 
nur für kleine 

Kinder 
Nein Ja 

für Erwachse-
ne 

Nein Nein Ja 

Zum Bollwerk Ja 
Hub-

Wickeltisch 
Ja Nein Ja Nein Nein 

großzügig, bar-

rierefrei 

„Waldbär“ Nein Ja Nein Nein Nein Ja Nein Ja 

Oelmühler Str.  
eine Stufe am 

Eingang 
Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja 

*Für die Kita Franzstraße ist ein Umbau in Planung.  
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Personal 

Kita 

Mindest- 

standard 

(LWL) 

Freistell. 
Leitung  

FK für  

Integration/ 

Inklusion 

in der Kita 

tätig 

Unterstüt-

zung durch 

Logopädie, 

Frühförde-

rung etc. 

Hauswirt- 

schaftskraft 

Std. 

FK neh-

men re-

gelm. an 

Fortbil-

dungen 

teil 

Regelm. 

Teilnahme 

an AKn/ 

Netzwer-

ken 

Zusammen 

arbeit mit 

Kinder-

/Fachärzte

n 

Haltung des 

Teams in-

klusiv zu 

arbeiten 

Schwer-

punktarbeit 

in der Kita 

Besondere 

Qualifizierun-

gen der 

Fachkräfte 

Städt. Kita 

Franzstr.  
JA- 30 2 in Aus-

bildung 
JA 

9 

Std./Woche 
JA JA JA JA 

Gesundheit 

Inklusion 

2 Elternbeglei-

tung, Gebär-

densprache, 2 

FK U3, 3 FK 

Sprache 

„Sterntaler“ 

JA- 39 

Stellv. -10 

Je Gruppe 

10 Std. 

über dem 

1. Wert 

noch in 

Ausbildung 
JA 

2 MA 

30 + 11,75 

Std./Woche 

JA JA JA JA 

FZ, Haus der 

kleinen For-

scher, Kita 

mit Biss 

FK U3, FK 

Sprache, FK 

Kinderschutz 

Kath. Kita 

Herz-Jesu 
JA- 12 JA JA 

7,5 

Std./Woche 
JA Nein Nein JA 

FZ, Inklusion, 

Sprache 

Heilpädagogin, 

FK Kindeschutz 

Ev. Kita In 

der Welle 
JA-6 JA JA 

12 

Std./Woche 
JA JA JA JA Bewegung 

Heilpädagogin 

über den Trä-

ger, Kinder-

schutzbeauf-

tragte, 7x 

Übungsleiter, 

Sensorische 

Integration 
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Kita 

Mindest- 

standard 

(LWL) 

Freistell. 
Leitung  

FK für  

Integration/ 

Inklusion 

in der Kita 

tätig 

Unterstüt-

zung durch 

Logopädie, 

Frühförde-

rung etc. 

Hauswirt- 

schaftskraft 

Std. 

FK neh-

men re-

gelm. an 

Fortbil-

dungen 

teil 

Regelm. 

Teilnahme 

an AKn/ 

Netzwer-

ken 

Zusammen 

arbeit mit 

Kinder-

/Fachärzte

n 

Haltung des 

Teams in-

klusiv zu 

arbeiten 

Schwer-

punktarbeit 

in der Kita 

Besondere 

Qualifizierun-

gen der 

Fachkräfte 

Spiel-und 

Kinderhaus 
JA- 39 Nein JA 

10 

Std./Monat 
JA JA JA JA 

Sprache-

musikalische 

Früherzie-

hung 

FK U3, soz.-

therapeuti-

sche  Zusatz-

ausbildung, 

Musikgarten-

lehrkraft 

Am  

Berghang 
JA Nein Nein 

25 

Std./Monat 
JA JA Nein 

Geteilt (wg. 

unzu-

reichender 

Personalaus-

stattung!) 

Konzept 

Waldorf 

U3 

Rehabilitati-

onspädagogin  

Zum  

Bollwerk 
JA- 6 z.Zt. Nein Nein 

12 

Std./Woche 
JA JA 

nach Be-

darf 
positiv 

Haus der 

kleinen For-

scher 

Heilpädagogin 

über den Trä-

ger 

„Waldbär“ JA- 39 Nein JA Nein JA JA 
nach Be-

darf 
positiv 

Haus der 

kleinen For-

scher 

FK U3 

Oelmühler 

Str.  
JA JA 

Kontakte, 

Einzelbe-

suche  

selten 

5 

Std./Woche 
JA JA 

nach Be-

darf 
positiv 

Naturerfah-

rung, Musik 

FK Entspan-

nung 
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Kita  Erfahrungen  

Städt. Kita Franzstr.  

− Kinder mit Körperbehinderung 

− Schwerhörigkeit 

− DOWN-Syndrom 

− Entwicklungsverzögerungen 

− Autismus, Mikrozalesphie 

− Offener Rücken 

− Diabetes, Neurodermitis, Allergien, Asthma 

− Integration Flüchtlinge, Migranten  

„Sterntaler“ 

− ADHS 

− Entwicklungsverzögerungen 

− Neurodermitis, Asthma 

− Integration Migranten 

Kath. Kita Herz-Jesu 

− Diabetes 

− Entwicklungsverzögerungen 

− Körperbehinderung 

− Deutsch nicht als Muttersprache 

Ev. Kita In der Welle 

− ADHS 

− Entwicklungsverzögerungen 

− Neurodermitis, Diabetes, Asthma 

− Körperliche Einschränkungen 

− Migration 

Spiel-und Kinderhaus 

− Autismus 

− ADHS 

− Leichte körperliche Einschränkungen 

− Taub-stumm 

Am Berghang 

Durch unzureichende Personalausstattung war die Möglichkeit schwerbehin-

derte Kinder zu betreuen und auch den anderen Kindern der Gruppe gerecht zu 

werden nicht vollumfänglich gegeben. 

Zum Bollwerk 

− DOWN-Syndrom 

− Autismus, Epilepsie 

− Stoffwechselstörungen 

− Körperliche Beeinträchtigungen 

„Waldbär“ 
− Entwicklungsverzögerungen 

− Deutsch nicht als Muttersprache 

Oelmühler Str.  

− ADHS 

− Entwicklungsverzögerungen 

− Neurodermitis, Allergiker, Diabetes, Asthma 

− DOWN-Syndrom, FAS Syndrom, Makrokephales 

− Lebertransplantation 
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Kooperationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenzzentrum 

Eilpe/ Dahl 

„Kita Franzstraße“  

Rat am Ring 

Zeitraum 

Gesundheitsamt 

Fachbereich 

Jugend & Sozia-

les 

Therapeuten 

Frühförderstelle 

Sozialraumteam 

           HPK 

Grund- und För-

derschulen 

SPZ 

Kommunales 

Integrations-

zentrum  

Familienbeglei-

terin 

Kitas im  

Sozialraum 

AK 

Forum  

„Eilpe/Dahl“ 
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